
• Der Energieausweis für

Service und Beratung

Unsere Energieberatung hilft Ihnen gerne weiter:

 

ESWE Versorgungs AG

ESWE Energie CENTER, 
Kirchgasse 54 | Fußgängerzone
65183 Wiesbaden
Tel. 0611 780-2275 | Fax. 0611 780-2352
E-Mail: tarifkundenbetreuung@eswe.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr
Samstag 9:00 bis 16:00 Uhr

www.eswe-versorgung.de

Ausgabe 08/11
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Mehr Markttransparenz für Sie.

Haben Sie sich immer gewünscht, genaue Angaben in der 
Hand zu halten, wie viel Energie eine Wohnung verbraucht? Vor 
allem, wenn Sie neuen Wohnraum beziehen oder sogar kaufen 
möchten? Jetzt ist er da, der so genannte Energieausweis für 
Gebäude. Die Bundesregierung hatte ihn im Rahmen der 
Energieeinsparverordnung eingeführt. Der Ausweis informiert 
Mieter, Käufer und Eigentümer über den Energieverbrauch ei-
nes Gebäudes. Mehr noch. Neben den objektiven Angaben ent-
hält der Energieausweis konkrete Modernisierungstipps, wie Sie 
Energie einsparen können. Immerhin werden fast 90 Pro-
zent des Energiebedarfs in Haushalten für Heizung und die 
Warmwasserbereitung benötigt.

Der Vorteil für Sie: Mit dem Energieausweis können Sie 
den Energiebedarf unterschiedlicher Gebäude verglei-
chen. Das schafft bessere Markttransparenz im Gebäude-
bereich.

Zwei Typen von Energieausweis sind zu unterscheiden:

Bedarfsorientierter Energieausweis auf Grundlage des 
berechneten Energiebedarfs
Verbrauchsorientierter Energieausweis auf Grundlage des 
gemessenen Energieverbrauchs

Auf einen Blick: Die gesetzlichen Regelungen

Für Neubauten ist der bedarfsorientierte Energieausweis schon seit 2002 verpflichtend. 

Inzwischen wurde die Ausweispflicht auch auf bestehende Gebäude ausgeweitet. Bei Verkauf, Ver-

mietung oder Leasing von Wohngebäuden ist Interessenten auf Verlangen ein Energieausweis zugänglich 

zu machen.

Seit Juli 2009 müssen auch für Nichtwohngebäude im Verkaufs- oder Vermietungsfall Energieausweise 

ausgestellt werden.

Bei Altbauten (Wohn- und Nichtwohngebäude) besteht eine Wahlfreiheit zwischen bedarfs- und ver-

brauchsorientiertem Energieausweis. Ausgenommen von der Wahlfreiheit sind unsanierte, kleine Wohn-

gebäude bis zu einer Größe von vier Wohneinheiten und einem Bauantrag vor dem 1.11.1977. Hier besteht 

die Verpflichtung, einen bedarfsorientierten Energieausweis ausstellen zu lassen. 

Der Energieausweis Der Energieausweis gibt Ihnen 
einen Überblick.

Sie möchten wissen, welche Qualitäten Ihr eigenes Gebäude 
hat? Die ESWE Versorgungs AG stellt Ihnen gerne einen 
Energieausweis aus. In dem mehrseitigen Dokument sind alle 
energiebezogenen Daten für das gesamte Gebäude erfasst. 
Mit einer Gültigkeit von zehn Jahren.

Ein wichtiges Element im Energieausweis: 
die Klassifizierung in einer farbigen Skala

Die Farbskala erleichtert Ihnen, 
zwei Dinge schnell zu erkennen. 
Erstens, wie gut der energeti-
sche Zustand des Gebäudes 
ist. Zweitens, mit welchen Ener-
giekosten Sie bei Nutzung dieses Gebäudes rechnen müs-
sen. Obendrein erhalten Sie wertvolle Informationen über 
energetische Schwachstellen in Ihrem Wohnhaus. Wenn Sie 
diese beseitigen, sparen Sie nicht nur Energiekosten, sondern 
tragen nachhaltig zum Umweltschutz bei. Auf diese Weise 
steigt zusätzlich der Marktwert Ihres Gebäudes.

Klassifizierung des Gebäudes

Auftrag

Ja, hiermit erteile ich der ESWE Versorgungs AG für die 
Liegenschaft

Straße und Haus-Nr.

PLZ, Ort

den Auftrag zur Erstellung eines

verbrauchsorientierten Energieausweises 
(135,00 € inkl. Mehrwertsteuer).
bedarfsorientierten Energieausweises 
(295,00 € inkl. Mehrwertsteuer).

Der Energieausweis wird zusammen mit der Rechnung 
versandt.

Der Auftraggeber stellt die für den Energieausweis erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung.

Bei einem verbrauchsorientierten Energieausweis werden 
Verbrauchsabrechnungen von drei Jahren und die Wohn- 
oder Nutzfläche des Gebäudes benötigt. Der daraus 
berechnete Wert wird auf durchschnittliche Witterungs-
verhältnisse hochgerechnet. Leerstehende Wohnungen 
werden ebenfalls berücksichtigt. In den so ermittelten 
Kennwerten kann jedoch gerade bei kleineren Gebäuden 
das unterschiedliche Heizverhalten der Bewohner ein-
fließen.

Für einen bedarfsorientierten Energieausweis werden auf 
Grundlage der Abmessungen und der Qualität der Bauteile, 
der Heizungsanlage und der Art der Warmwasserberei-
tung Energiekennwerte berechnet.

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. 
Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder 
den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu
ermöglichen.

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude

Baujahr Anlagentechnik

Anzahl Wohnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Anlass der Ausstellung

des Energieausweises

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers

Gebäude

1

Neubau
Vermietung / Verkauf

Modernisierung 
(Änderung / Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

Gültig bis:

Gebäudefoto (freiwillig)

25.04.2017

Mehrfamilienhaus

Musterstr. 123, 12345 Musterstadt

Vorderhaus

1928

1982

9

575 m²

Paul Mustermann
Ingenieurbüro Mustermann
Musterstraße 45
12345 Musterstadt

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Gebäude Ist-Wert kWh/(m2 ·a)

EnEV-Anforderungswert kWh/(m2 ·a)

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2 ·a) für
Energieträger Heizung Warmwasser Hilfsgeräte 3) Gesamt in kWh/(m2 ·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle 

Gebäude Ist-Wert HT’ W/(m2 ·K)

EnEV-Anforderungswert HT’ W/(m2 ·K)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

Vergleichswerte Endenergiebedarf

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

2Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Energiebedarf 

1) freiwillige Angabe 2) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen 3) ggf. einschließlich Kühlung 4) EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser 

Sonstige Angaben
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme 

nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Alternative Energieversorgungssysteme werden 
genutzt für:

Heizung Warmwasser
Lüftung Kühlung

Lüftungskonzept
Die Lüftung erfolgt durch:

Fensterlüftung Schachtlüftung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

4)
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227,5
113,4

1,30
0,65

Erdgas H
Strom
Holz-Pellets

151,2
0,0

40,1

16,6
0,0
8,2

12,3
142,9

12,3
68,3

Primärenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

227,5 kWh/(m²·a)

Endenergiebedarf

228,4 kWh/(m²·a)

CO2-Emissionen1) 51,9 [kg/(m²·a)]

Datum, Unterschrift


